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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Steckelement zum me-
chanischen Fixieren von Rohren oder dergleichen an ei-
nem Gehäuse oder dergleichen sowie zum Bereitstellen
eines Anschlusses für die Kontaktierung eines Schutz-
leiters, umfassend einen U-förmigen Bügel, wobei dem
U-förmigen Bügel ein Anschlussmittel zugeordnet ist.
[0002] Solche Steckelemente kommen in vielen indus-
triellen Bereich zum Einsatz. Beispielhaft sind elektroni-
sche Durchlauferhitzer genannt, in denen die Steckele-
mente zum Fixieren von Rohren oder dergleichen be-
nutzt werden. Die Steckelemente dienen in erster Linie
dazu, Rohre, Rohranschlüsse, Leitungen oder derglei-
chen mechanisch an einem Gehäuse, einem Trag- oder
Stützelement oder dergleichen zu fixieren, ohne die Dre-
hung der Rohre oder dergleichen zu behindern. Mit an-
deren Worten sind die Steckelemente durch ihre klam-
merartige Ausbildung in der Lage, die Rohre oder der-
gleichen einerseits zu fixieren und andererseits das freie
Drehen der Rohre oder dergleichen zuzulassen. Des
Weiteren dienen die Steckelemente dazu, die elektrische
Kopplung bzw. Kontaktierung eines Schutzleiters zu er-
möglichen. Die Steckelemente können aber genauso gut
dazu dienen, feststehende, nicht drehbare Rohre oder
dergleichen gleichzeitig zu fixieren und eine elektrische
Kopplung/Kontaktierung herzustellen.
[0003] Diese zwei Funktionen werden im Stand der
Technik bisher auf unterschiedliche Weise gewährleis-
tet. So kann die mechanische Fixierung z.B. durch eine
erste Klammer sichergestellt werden, während die elek-
trische Kopplung durch eine zweite separate Klammer
erfolgt. Diese Lösung führt jedoch zu einer erhöhten Tei-
levielfalt und eine aufwendige Montage. Eine andere Lö-
sung sieht vor, dass die mechanische Fixierung durch
eine Klammer erfolgt, während ein elektrischer An-
schluss durch ein an das Rohr oder dergleichen angelö-
tetes Bauteil, wie z.B. Stecker, Klemme oder Schraube,
hergestellt wird. Auch diese Lösung erfordert jedoch zu-
sätzliche Montageschritte. Um die beiden Funktionen in
einem Steckelement zu vereinen, ist auch ein Steckele-
ment mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspru-
ches 1 bekannt. Durch das beschriebene Kombinations-
teil wird durch den U-förmigen Bügel die mechanische
Sicherung erreicht, während die Anschlussfahne den An-
schluss des Schutzleiters ermöglicht. Die bekannte Lö-
sung weist jedoch den Nachteil auf, dass beide genann-
ten Funktionen durch einen einzigen U-förmigen Bügel
realisiert werden, was dazu führt, dass keine der beiden
Funktionen optimal realisiert ist. Mit anderen Worten ist
entweder die mechanische Fixierung unzureichend oder
die elektrische Kontaktierung unzuverlässig.
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfm-
dung, ein einfaches und leicht handhabbares Steckele-
ment zu schaffen, das sowohl die mechanische Fixierung
als auch die elektrische Kontaktierung zuverlässig ge-
währleistet.
[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Steckelement der

eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass das Steck-
element einen zweiten U-förmigen Bügel aufweist, der
mit dem ersten U-förmigen Bügel verbunden ist. Damit
wird auf überraschend einfache und sichere Weise ein
Steckelement geschaffen, dass beide Funktionen opti-
mal erfüllt. Durch das Vorhandensein von zwei U-förmi-
gen Bügel kann einerseits eine funktionale Trennung vor-
genommen werden, indem ein Bügel zur sicheren Fixie-
rung und der andere Bügel für eine optimale elektrische
Kontaktierung dient. Andererseits können trotzdem bei-
de Funktionen durch ein einziges Bauteil realisiert wer-
den.
[0006] Vorzugsweise ist das Steckelement als Feder-
element ausgebildet, wodurch insbesondere ein verbes-
serter elektrischer Kontakt herstellbar ist.
[0007] Eine zweckmäßige Weiterbildung zeichnet sich
dadurch aus, dass die beiden U-förmigen Bügel bzw. die
durch sie definierten Ebenen E1 und E2 im Wesentlichen
parallel zueinander angeordnet sind. Diese Ausbildung
bzw. Anordnung erleichtert das Aufstecken des Stecke-
lementes auf das Rohr oder dergleichen, wodurch die
Handhabung verbessert ist.
[0008] Vorteilhafterweise sind einem der U-förmigen
Bügel mindestens zwei elektrische Anschlussfahnen zu-
geordnet. Damit kann das Steckelement zusätzlich als
Verteiler dienen.
[0009] Eine bevorzugte Weiterbildung ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass mindestens einer der beiden U-för-
migen Bügel an mindestens einem der beiden Schenkel
eine Ausnehmung zur Bildung eines Schnappverschlus-
ses aufweist. Dadurch wird erreicht, dass das Steckele-
ment einerseits einfach aufgesteckt und andererseits zur
höheren Sicherheit schwerer abzuziehen ist.
[0010] Weitere vorteilhafte oder zweckmäßige Merk-
male und Ausgestaltungen ergeben sich aus den Unter-
ansprüchen und der Beschreibung. Eine besonders be-
vorzugte Ausführungsform wird anhand der beigefügten
Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein abgewickeltes Stecke-
lement mit den beiden U-förmigen Bügeln und
den Anschlussfahnen,

Fig. 2 eine Draufsicht auf das gebogene Steckele-
ment,

Fig. 3 eine Vorderansicht des Steckelementes ge-
mäß Figur 2, und

Fig. 4 eine Seitenansicht des Steckelementes gemäß
Figur 2.

[0011] Das in den Figuren dargestellte Steckelement
dient zum mechanischen Fixieren von drehbaren Rohren
innerhalb eines Durchlauferhitzers sowie zur Bereitstel-
lung einer elektrischen Kontaktierung eines Schutzlei-
ters. Selbstverständlich kann das Steckelement auch in
anderen Vorrichtungen und Einrichtungen zum Fixieren
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von feststehenden Rohren oder dergleichen und Bereit-
stellen eines elektrischen Anschlusses eingesetzt wer-
den.
[0012] In der Figur 1 ist ein vorzugsweise einstückiges
Steckelement 10 dargestellt, das sich in abgewickeltem
Zustand befindet. Bei dem gezeigten Steckelement 10
handelt es sich bevorzugt um ein Stanz-Biegeteil. Die
Figur 1 zeigt das Steckelement 10 in einem Zustand nach
dem Stanzen und vor dem Biegen. Das Steckelement
10 umfasst einen ersten U-förmigen Bügel 11, der zur
Aufnahme und Fixierung eines (nicht dargestellten) Roh-
res oder dergleichen ausgebildet und eingerichtet ist.
Des Weiteren weist das Steckelement 10 einen zweiten
U-förmigen Bügel 12 auf, der mit dem ersten Bügel 11
verbunden ist. Dem Steckelement 10 ist weiterhin ein
Anschlussmittel 13 für einen Schutzleiter oder derglei-
chen zugeordnet.
[0013] Die beiden Bügel 11 und 12 sind zur Bildung
einer U-förmigen Doppelklammer miteinander verbun-
den und gebogen (siehe insbesondere Figur 4) und zum
Eingriff in korrespondierende Nuten des Rohres oder
dergleichen ausgebildet und eingerichtet. Ein Verbin-
dungssteg 14 verbindet die beiden Bügel 11, 12 derart
miteinander, dass die Bügel 11, 12 beabstandet zuein-
ander liegen. Die beiden Bügel 11, 12, die jeweils eine
Ebene E1 bzw. E2 aufspannen, sind im Wesentlichen
parallel zueinander angeordnet. Im Wesentlichen
schließt jedoch insbesondere auch ein, dass die beiden
Bügel 11, 12 ausgehend vom Verbindungssteg 14 leicht
auseinander laufen können, wie es in Figur 4 angedeutet
ist. Dadurch wird die Federkraft des Steckelementes 10
erhöht.
[0014] Jeder Bügel 11, 12 weist zwei Schenkel 15, 16
bzw. 17, 18 auf, die jeweils beabstandet einander ge-
genüber liegen. Die Schenkel 15, 16 des Bügels 11 kön-
nen parallel zueinander verlaufen. Bevorzugt ist jedoch
eine Anordnung, bei der die Schenkel 15, 16 ausgehend
vom Verbindungssteg 14 leicht aufeinander zu verlaufen,
wodurch eine höhere Haltekraft realisierbar ist. Der Ab-
stand zwischen den beiden Schenkeln 15, 16 hängt von
dem Außendurchmesser des zu fixierenden Rohres oder
dergleichen ab. Die Schenkel 17, 18 des Bügels 12 ver-
laufen parallel zueinander, wobei auch bei dieser Anord-
nung eine leichte Neigung der Schenkel 17, 18 aufein-
ander zu möglich ist. Der Abstand der Schenkel 17, 18
hängt ebenfalls von dem Durchmesser des Rohres oder
dergleichen ab, auf das das Steckelement 10 gesteckt
wird. Wie insbesondere der Figur 1 zu entnehmen, ist
der Abstand der Schenkel 17, 18 geringer als der Ab-
stand der Schenkel 15, 16. Die Abstände können jedoch
auch variieren und insbesondere auch gleich sein.
[0015] Die Dicke der Bügel 11, 12 kann gleich sein.
Bevorzugt ist es jedoch, wenn der Bügel 12 zur Bereit-
stellung des elektrischen Anschlusses eine größere Ma-
terialstärke aufweist als der Bügel 11. Einer der Bügel
11, 12 kann auch über mindestens eine Ausnehmung im
Bereich der Schenkel 15 bis 18 aufweisen. In dem ge-
zeigten Beispiel weisen die Schenkel 17, 18 des Bügels

12, deren Abstand geringer ist als der Abstand der
Schenkel 15, 16 jeweils eine Ausnehmung 19, 20 auf.
Die Ausnehmungen 19, 20 liegen in der Ebene E2 und
einander diametral gegenüber. Selbstverständlich kön-
nen die Schenkel 15, 16 alternativ oder kumulativ auch
Ausnehmungen aufweisen. Auch kann nur jeweils ein
Schenkel 15 oder 16 und 17 oder 18 mit einer Ausneh-
mung versehen sein. Durch die Ausnehmungen 19, 20
wird eine Art Schnappverschluss gebildet, derart, dass
das Rohr oder dergleichen in montiertem Zustand in den
Ausnehmungen 19, 20 ruht und gegen Herausrutschen
gesichert ist. Des Weiteren können die Schenkel 17, 18
des Bügels 12 ausgehend von den Ausnehmungen 19,
20 nach außen auch eine Einführhilfe aufweisen. Diese
Einführhilfe wird in der gezeigten Ausführungsform durch
trichterförmig in Richtung der Ausnehmungen 19, 20 ver-
laufende Abschrägungen 21, 22 gebildet. Selbstver-
ständlich können die Einführhilfen auch auf andere be-
kannte Weise gebildet sein. Auch können die Schenkel
15, 16 des Bügels 11 ebenfalls mit solchen Einführhilfen
versehen sein.
[0016] Das Steckelement 10 kann als Federelement
ausgebildet sein. Wie bereits erwähnt, kann eine Feder-
kraft durch die leichte geneigte Anordnung der Bügel 11,
12 zueinander aufgebracht werden. Diese Federkraft
wirkt in montiertem Zustand des Steckelementes 10 in
eine Richtung, die etwa senkrecht zu den Ebenen E1
bzw. E2 verläuft. Alternativ oder kumulativ kann auch eine
Federkraft vorgesehen sein, die innerhalb der Ebene E1
bzw. E2 in montiertem Zustand des Steckelementes 10
senkrecht zum Rohr oder dergleichen wirkt. Diese Fe-
derkraft wird dadurch erzeugt, dass die beiden Schenkel
17, 18 des Bügels 12 einen Abstand aufweisen, der ge-
ringer ist als der Außendurchmesser des Rohres oder
dergleichen, auf das das Steckelement 10 aufgesteckt
wird. Verstärkt wird diese Federwirkung durch einen
Schlitz 23, der in dem Verbindungssteg 14 ausgebildet
ist. Der Verbindungssteg 14 erstreckt sich aus diesem
Grund im Vergleich zu dem Bügel 11 weiter in den Be-
reich des Bügels 12 (siehe insbesondere Figuren 1 und
2). Der Schlitz 23 verläuft parallel zu den Schenkeln 17,
18.
[0017] Das Anschlussmittel 13, das vorzugsweise dem
Bügel 12 zugeordnet ist, umfasst in der beschriebenen
Ausführungsform zwei Anschlussfahnen 24, 25. Das An-
schlussmittel 13 kann auch eine Anschlussfahne oder
mehr als zwei Anschlussfahnen aufweisen. Auch dem
anderen Bügel 11, der eigentlich der mechanischen Fi-
xierung dient, kann ein Anschlussmittel in Form einer
oder mehrerer Anschlussfahnen oder dergleichen zuge-
ordnet sein.
[0018] Vorzugsweise besteht das Steckelement 10
aus Kupfer. Es sind aber auch andere elektrisch leitende
Materialien einsetzbar. Selbstverständlich kann das
Steckelement 10 auch auf andere Weise als im Stanz-
Biegeverfahren hergestellt sein. Des Weiteren kann das
Steckelement 10 auch aus mehreren Teilen gebildet
sein.
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Patentansprüche

1. Steckelement (10) zum mechanischen Fixieren von
Rohren oder dergleichen an einem Gehäuse oder
dergleichen sowie zum Bereitstellen eines An-
schlusses für die Kontaktierung eines Schutzleiters,
umfassend einen U-förmigen Bügel (12), wobei dem
U-förmigen Bügel (12) ein Anschlussmittel (13) zu-
geordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Steckelement (10) einen zweiten U-förmigen Bügel
(11) aufweist, der mit dem ersten U-formigen Bügel
(12) verbunden ist.

2. Steckelelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden U-förmigen Bügel (11,
12) zur Bildung einer U-förmigen Klammer mitein-
ander verbunden sind, derart, dass die beiden U-
förmigen Bügel (11, 12) beabstandet angeordnet
und über einen Verbindungssteg (14) miteinander
verbunden sind.

3. Steckelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich jeweils zwei Schenkel (15,
17; 16, 18) der beiden U-förmigen Bügel (11, 12)
einander gegenüber liegen.

4. Steckelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass es einstückig aus-
gebildet ist.

5. Steckelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass es als Federele-
ment ausgebildet ist.

6. Steckelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der U-förmige Bü-
gel (12) zur Bereitstellung der elektrischen Verbin-
dung stärker ist als der U-förmige Bügel (11) zur Auf-
nahme und Fixierung des Rohres oder dergleichen.

7. Steckelement nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Federkraft im U-förmigen
Bügel (12) zur Bereitstellung der elektrischen Ver-
bindung ausgebildet ist.

8. Steckelement nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden U-för-
migen Bügel (11, 12) bzw. die durch sie definierten
Ebenen E1 und E2 im Wesentlichen parallel zuein-
ander angeordnet sind.

9. Steckelement nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass einem der U-för-
migen Bügel (12) mindestens zwei elektrische An-
schlussfahnen (24, 25) zugeordnet sind.

10. Steckelement nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens einer

der beiden U-förmigen Bügel (12) an mindestens ei-
nem der beiden Schenkel (17, 18) eine Ausnehmung
(19, 20) zur Bildung eines Schnappverschlusses
aufweist.

11. Steckelement nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass beide Schenkel
(17, 18) eines U-förmigen Bügels (12) eine Ausneh-
mung (19, 20) aufweisen, wobei die beiden Ausneh-
mungen (19, 20) innerhalb der Ebene E1 oder E2
einander gegenüber liegen.

12. Steckelement nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Aus-
nehmungen (19, 20) dem U-förmigen Bügel (12) zur
Bereitstellung der elektrischen Verbindung zugeord-
net sind.

13. Steckelement nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der
beiden Schenkel (17, 18) des U-förmigen Bügels
(12) zur Bereitstellung der elektrischen Verbindung
geringer ist als der Abstand der beiden Schenkel (15,
16) des U-förmigen Bügels (11) zur Aufnahme und
Fixierung des Rohres oder dergleichen.

14. Steckelement nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass es als Stanz-Bie-
geteil ausgebildet ist.

Claims

1. Connector element (10) for mechanically fixing pipes
or the like to a housing or the like and for providing
a connection for contact of a protective conductor,
comprising a U-shaped bracket (12), wherein a con-
nection means (13) is associated with the U-shaped
bracket (12), characterised in that the connector
element (10) has a second U-shaped bracket (11)
which is connected to the first U-shaped bracket (12).

2. Connector element according to claim 1, character-
ised in that the two U-shaped brackets (11, 12) are
connected together to form a U-shaped clamp such
that the two U-shaped brackets (11, 12) are arranged
spaced apart from one another and are connected
together via a connecting web (14).

3. Connector element according to claim 1 or 2, char-
acterised in that two arms (15, 17; 16, 18), each,
of the two U-shaped brackets (11, 12) are located
opposite one another.

4. Connector element according to any one of claims
1 to 3, characterised in that said connector element
is designed in one piece.

5 6 
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5. Connector element according to any one of claims
1 to 4, characterised in that said connector element
is designed as a spring element.

6. Connector element according to any one of claims
1 to 5, characterised in that the U-shaped bracket
(12) for providing the electrical connection is thicker
than the U-shaped bracket (11) for receiving and fix-
ing the pipe or the like.

7. Connector element according to claim 5 or 6, char-
acterised in that the spring force in the U-shaped
bracket (12) is designed for providing the electrical
connection.

8. Connector element according to any one of claims
1 to 7, characterised in that the two U-shaped
brackets (11, 12) or, respectively, the planes E1 and
E2 defined thereby are arranged essentially parallel
to one another.

9. Connector element according to any one of claims
1 to 8, characterised in that at least two electric
connecting lugs (24, 25) are associated with one of
the U-shaped brackets (12).

10. Connector element according to any one of claims
1 to 9, characterised in that at least one of the two
U-shaped brackets (12) has a recess (19, 20) on at
least one of the two arms (17, 18) for forming a snap
connection.

11. Connector element according to any one of claims
1 to 10, characterised in that the two arms (17, 18)
of a U-shaped bracket (12) have a recess (19, 20),
wherein the two recesses (19, 20) are located oppo-
site one another within the plane E1 or E2.

12. Connector element according to any one of claims
1 to 11, characterised in that the two recesses (19,
20) are associated with the U-shaped bracket (12)
for providing the electrical connection.

13. Connector element according to any one of claims
1 to 12, characterised in that the spacing between
the two arms (17, 18) of the U-shaped bracket (12)
for providing the electrical connection is smaller than
the spacing between the two arms (15, 16) of the U-
shaped bracket (11) for receiving and fixing the pipe
or the like.

14. Connector element according to any one of claims
1 to 13, characterised in that it is designed as a
stamped-bent part.

Revendications

1. Élément de couplage (10) destiné à la fixation mé-
canique de tuyaux ou similaires à un boîtier ou simi-
laire, ainsi qu’à la préparation d’un raccord pour la
mise en contact d’un conducteur de protection, com-
prenant un étrier en U (12) pourvu d’un dispositif de
raccordement (13), caractérisé par le fait que l’élé-
ment de couplage (10) comporte un second étrier
en U (11) relié au premier étrier en U (12).

2. Élément de couplage, selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que les deux étriers en U (11, 12)
sont reliés l’un à l’autre pour former une chambre en
U, de manière à ce que les deux étriers (11, 12)
soient espacés et soient reliés l’un à l’autre par une
entretoise de liaison (14).

3. Élément de couplage, selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que les deux branches (15, 17 ;
16, 18) des deux étriers en U (11, 12) sont respec-
tivement opposées l’une à l’autre.

4. Élément de couplage, selon l’une des revendications
1 à 3, caractérisé par sa conception d’un seul te-
nant.

5. Élément de couplage, selon l’une des revendications
1 à 4, caractérisé par sa conception comme élé-
ment de suspension.

6. Élément de couplage, selon l’une des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que l’étrier en U (12) pour
la préparation à l’établissement d’un contact électri-
que est plus résistant que l’étrier en U (11) destiné
à recevoir et à fixer le tuyau ou similaire.

7. Élément de couplage, selon la revendication 5 ou 6,
caractérisé en ce que la force élastique dans l’étrier
en U (12) sert à la préparation de l’établissement du
raccordement électrique.

8. Élément de couplage, selon l’une des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que les deux étriers en U
(11, 12) et les plans E1 et E2 qui s’y rapportent, sont
généralement positionnés parallèlement l’un par
rapport à l’autre.

9. Élément de couplage, selon l’une des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que l’un des étriers en U
(12) comporte au moins deux pattes de connexion
électrique (24, 25).

10. Élément de couplage, selon l’une des revendications
1 à 9, caractérisé en ce qu’au moins l’un des deux
étriers en U (12) comporte, sur au moins l’une des
deux branches (17, 18) une encoche (19, 20) per-
mettant de former une fermeture à encliquetage.

7 8 
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11. Élément de couplage, selon l’une des revendications
1 à 10, caractérisé en ce que les deux branches
(17, 18) d’un étrier en U (12) comportent une enco-
che (19, 20), lesquelles encoches (19, 20) sont op-
posées l’une à l’autre dans le plan E1 ou E2.

12. Élément de couplage, selon l’une des revendications
1 à 11, caractérisé en ce que les deux encoches
(19, 20) sont positionnées sur l’étrier en U (12) en
vue de préparer la liaison électrique.

13. Élément de couplage, selon l’une des revendications
1 à 12, caractérisé en ce que l’écartement des deux
branches (17, 18) de l’étrier en U (12) pour la pré-
paration de la liaison électrique est inférieur à l’écar-
tement des deux branches (15, 16) de l’étrier en U
(11) destiné à recevoir et à fixer le tuyau ou similaire.

14. Élément de couplage, selon l’une des revendications
1 à 13, caractérisé par sa conception par embou-
tissage et pliage.
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